
 

Stadt Bad Iburg 
Der Gemeindewahlleiter 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
Kommunalwahlen am 13. September 2026 

 
  

Für die Wahl des Stadtrates und die Direktwahl der Hauptverwaltungsbeamtin/des 
Hauptverwaltungsbeamten am 13. September 2026 gebe ich gemäß § 10 Niedersäch-
sisches Kommunalwahlgesetz (NKWG) und § 9 Abs. 3 Niedersächsische Kommunal-
wahlordnung die folgenden Termine des Wahlausschusses bekannt. 
 

Der Wahlausschuss der Stadt Bad Iburg trifft sich zu seiner ersten Sitzung am Diens-
tag, den 07.07.2026, 16.30 Uhr, im Rathaus, Zimmer 6 (Trauzimmer), Am Gografenhof 
4, 49186 Bad Iburg. 
 
Vorgesehene Tagesordnung: 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Verpflichtung der Mitglieder und des Schriftführers 
3. Bericht des Wahlleiters über das Ergebnis der Vorprüfung der eingegangenen Di-
rektwahlvorschläge 
4. Anhörung der Ausschussmitglieder zu tatsächlichen Anhaltspunkten dafür, dass ein 
Bewerber die Voraussetzungen des § 80 Abs. 4 Nr. 3 Nds. Kommunalverfassungsge-
setz nicht erfüllt und ggf. Beratung des weiteren Verfahrens gem. § 45d Abs. 7 S. 1 bis 
3 NKWG.   
 
Der Wahlausschuss der Stadt Bad Iburg trifft sich zu seiner zweiten Sitzung am 
Dienstag, den 21.07.2026, 16.30 Uhr, im Rathaus, Zimmer 6 (Trauzimmer), Am Go-
grafenhof 4, 49186 Bad Iburg. 
 
Vorgesehene Tagesordnung: 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2. Verpflichtung der Mitglieder und des Schriftführers 
3. Bericht des Wahlleiters über das Ergebnis der Vorprüfung der eingegangenen Wahl-
vorschläge 
4. Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge. 
 
Jedermann hat Zutritt zu den Sitzungen des Wahlausschusses. 
 
Bad Iburg, 27.05.2026 
 
 
 
 

  Hemsath 
  Gemeindewahlleiter 
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